
Schwanger in Elternzeit
Beitrag von „Susannea“ vom 28. November 2013 15:38

Bist du angestellt oder verbeamtet? Wenn du angestellt bist kannst du das (wenn du das so
angemeldet hattest, dass du so lange Elternzeit nimmst, sonst erst zum MUtterschutz).

Bist du verbeamtet müsstest du ins entsprechende Beamtenrecht gucken.

1https://www.lehrerforen.de/thread/37503-schwanger-in-elternzeit/?postID=327237#post327237
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